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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1979 Ausgegeben am 17. Jänner 1979 2. Stück 

2. Verordnung: Festsetzung der Richtsätze in der Sozialhilfe; Anderung. 

2. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 20. Dezember 1978, mit der die Ver· 
ordnung betreffend die Festsetzung der 
Ridttsätze in der Sozialhilfe geändert wird 

Aufgrund des § 13 des Wiener Sozialhilfe
gesetzes, LGBl. für Wien Nr. 11/1973 in der 
Fassun;; der 1. Sorialrulfegesetznovelle, LC.Bl. 
für Wien Nr. 38/1975, wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 

der Regel die entspredwnden .für das Jahr 1979 
gemäß § 293 ASVG .fesllgelegten Mindestleistun
gen der Pension'IVersicheru.ng des Aflgemeinen 
Soziatversidter·ungsgesewes nidit rübersdir:eiten.u 

2. Der Abs. 2 des§ 4 hat zu lauten: 

„(2) Die Höhe des Zuschlages beträgt ein
schließlich 30 S Wohnbeihilfe 

1. für Iden Alleinunterstützten 859 S 

2. für den Hauptunterstüttten 1109 S 

vom 27. Feber 1973, LGIB!. für Wien Nr. 13, '. 3. Dem § 4 wird als vierter Absatz folgende 
betreffend die Festsetzung der Richtsätze in der 1 BestlmmUI!ß eingefügt: 

s.?ziall:ilfe, in der Fassung.der Verordnung.Lc,;Bl. j ,;(4) Als durchschnittlicher Mietbedarf gilt für 
fur W1•en Nr. 38/1977, wir.d W>e fol,gt gean:dert: ! das Jahr 19?9 ein Betrag von 350 S." 

i 
1. § 1 hat zu r~uten: l . . 

1 

4. Dem § 5 wird als dntter Absatz folgende 
. „§ 1. ~1) Die Richtsätze fü.' Goldleistungen zur füstimm'Ullg eingefügt: 

Sicherung des L. ehensunterha:ltes w>erden m't fol- ,(J) D' Mi heih'lf darf 'edoch · d R 1 
gen.den monatlichen ,Beträgen festgesetzt; . ' ie et ' 1 e ! „ in er . ege 

einen Betrag von 1 000 S nicht iiiberschre1ten.u 
1. für den Alleinunterswtzten . . . . 2 380 S 

'" d 5. Im Abs. 3 des § 6 tritt an die Stelle des 2. iür en Hauptun~erstützten ... , . . 2 320 S B d S" 
etrages „2705" er Betrag „476 . 

3 .. f.ür den ·Mitunterstützten 
a) ohne Anspruch auf FamiHen:bei-

hilfe ..............• , ..... , 1190 s 
b) mit Anspruch awf Familienbei-

hi1fe „„. „ „„.„„ „„„ 714 s 
(2) Die richtsatzmäßi.ge Gesamtunterswtzung 

einschließlich des Zuschlages gemäß § 4 darf in 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1979 
in Kraft. 

Der Landeshaup=n: 

Gratz 

Erhii.!tlkh im Drn„hottenvedag der Stiiclthauptka~!IC, I, Rath:i.us, Stiege 7, Ha.::ht;ie.w:.rte, Ul'ld im Verlag der Östcrre.khlschM Swt11kucl=d, 1037 Wien 
Ret111w<:g 12a, Telefon 72 61 51-58{295 öder 321 Durcllwahl, Vcrkaufspreh 2,50 S. 

Druck der Osterreichisdlen Staatsdruckerei 

2 2 


